
 

 

21. Juni 2021 

 

 

 

252/2021 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung inklusive Online-

Veranstaltung 

Stadt informiert über „Geplantes Wohngebiet in Dingen“ 

 

 

Terminwiederholung; PM 232/2021 

Hundesteuern werden zum 1. Juli fällig 

 



 

 

21. Juni 2021 252/2021 

 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung inklusive Online-Veranstaltung 

Stadt informiert über „Geplantes Wohngebiet in Dingen“ 

 

Auf der seit langer Zeit brachliegenden Fläche der ehemaligen 

Zeche Graf Schwerin III/IV in Dingen soll ein attraktives und 

nachhaltiges Wohnquartier entstehen. Viele Castrop-

Rauxelerinnen und Castrop-Rauxeler beteiligten sich im Oktober 

2019 am dem zu dieser Planung durchgeführten Bürgerdialog. 

Das offizielle Bauleitplanverfahren startete im November 2019. 

Nun liegt ein erstes Entwicklungskonzept für das geplante 

Wohngebiet vor, über das die Stadt frühzeitig informiert. 

 

Die aktuelle Planung sieht ein aufgelockertes und durchgrüntes 

Quartier mit überwiegend Einfamilienhäusern vor, die sich 

behutsam in die bestehenden Siedlungsstrukturen des Ortsteils 

einfügen. Im zentralen Bereich soll eine Grünfläche mit Spielplatz 

entstehen, der für die Dingener Bevölkerung und die künftigen 

Bewohner des Quartiers einen Ort der Begegnung schafft. 

 

Von Freitag, 25. Juni, bis einschließlich Freitag, 9. Juli können 

Bürgerinnen und Bürger den aktuellen Planstand über die Seite 

www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen online abrufen 

sowie die Pläne und Unterlagen als Aushang im Oberen Foyer 

des Ratssaales am Europaplatz einsehen und ihre Meinung dazu 

einbringen. Interessierte können sich dafür ohne Termin zu den 

allgemeinen Öffnungszeiten an der Eingangsschleuse am 

Rathaus-Eingang B auf Forumsebene melden und werden dann in 

das Obere Ratssaalfoyer eingelassen. 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen
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Außerdem lädt die Stadtverwaltung zu einem Online-Treffen am 

Mittwoch, 30. Juni, um 18.00 Uhr über das 

Videokonferenzprogramm Zoom ein. Anknüpfend an den 

Bürgerdialog werden im Rahmen dieser Veranstaltung 

Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie Vertreterinnen und 

Vertreter des Investors und des Planungsbüros über den aktuellen 

Planungsstand informieren und Fragen beantworten. Für die 

Teilnahme ist keine Anmeldung nötig. Die Zugangsdaten sind auf 

www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen öffentlich 

abrufbar. 

 

Fragen für dieses Online-Treffen „Geplantes Wohngebiet in 

Dingen“ können entweder während der Online-Veranstaltung 

gestellt oder bereits im Vorfeld an stadtplanung@castrop-

rauxel.de gemailt werden. 

 

Alle in der frühzeitigen Beteiligung erfolgten Rückmeldungen 

werden erfasst, im weiteren Bauleitplanverfahren einbezogen und 

schließlich dem Rat der Stadt zur Entscheidung vorgelegt. 

 

 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen
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Terminwiederholung; PM 232/2021 

Hundesteuern werden zum 1. Juli fällig 

 

Immer zur Jahresmitte werden die Hundesteuern fällig. Deshalb 

erinnert der Bereich Finanzen der Stadtverwaltung alle Castrop-

Rauxeler Hundehalterinnen und Hundehalter daran, die 

Hundesteuern für das Jahr 2021 spätestens bis zum 1. Juli zu 

zahlen. 

 

Die Hundesteuer beträgt für einen Hund jährlich 96 EUR, für zwei 

Hunde 108 EUR je Hund und für drei und mehr gehaltene Hunde 

120 EUR je Hund. Es werden auch in diesem Jahr keine 

besonderen Zahlungsaufforderungen verschickt. Die Verpflichtung 

zur Zahlung ergibt sich aus dem letzten Hundesteuerbescheid. 

 

Es besteht die Möglichkeit, die fälligen Steuern durch Abbuchung 

vom Konto durch die Stadtkasse einziehen zu lassen. Damit ist 

sichergestellt, dass der Fälligkeitstermin nicht vergessen wird. Die 

Einzugsermächtigungen sollten daher wegen der Vorlaufzeit im 

Rahmen der SEPA-Überweisungen kurzfristig an die Stadtkasse 

der Stadt Castrop-Rauxel gesandt werden. Bereits erteilte 

Einzugsermächtigungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

Sollten die Steuerpflichtigen die Hundesteuern selbst einzahlen, 

empfiehlt sich bei Überweisungen das Kassenzeichen und den 

Namen der/des Pflichtigen anzugeben. Zahlungen bitte auf das 

folgende Konto der Sparkasse Vest Recklinghausen vornehmen: 

IBAN DE61 4265 0150 0000 0006 04 

SWIFT / BIC WELADED1REK 


